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Der Durchleuchtigst vnd

nd pon Gottes
en äbstehen /

Fugite Idolatriam , 0

Qui negauerit me coram hominibus , negabo & ego
eum coram patre meo qui in cœlis est .

Oportet Deo magis obedire, quàm hominibus .
11 . e ee e —— — 2 9 *
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* 1wissen halben schuldig / nit vnuerant wortet zu

lassen / sojme was böses vnd strefflichs vnschul
— dicklich auffgelegt / vnd nach gesagt wirt . Dar⸗
umb weren wir von Gottes gnaden Johans Friderich /
Hertzog zu Sachssen / Churfürst /vnnd Burggraff zu

Magdeburg rc .Vñ Philips Landgraff zu Hessen /Graff
zu CatzenElnbogen rc . gantz willig vnd begirig / einwar⸗
hafftige vnd gegrundete verantwortung zuthun / vnnd
auß gehen zulassen / wider etliche bezichtigungen / die vns

sollen ʒugemessen / vnd auffgelegt werden / Als solten wir

vngehorsame Fürsten / vnnd Key . May . Kebelles sein /
Die weyl wir aber die vrsachen / solches vermeinten zuge⸗
messenen vngehorsams bißher nit eygentlich haben erfa⸗
ren mögen / auch drumb niemals beschuldigt sein worden /
So ist vns vnmöglich gewest / vnd noch / vns dargegen
in specie allenthalben zuuerantworten / inmassen wir das
auch Rey. Ma. selbst / derwegen / vnd auff meynung / wie
hernach volget / vnterthenigklich geschuben .

PVoofget das schreiben so wir an
VH erßserliche May. gethan. f

d A

In Christ ist fur Gott / seiner ge⸗

.
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2 15 Durchleuchtigster/ Groß mechtigster Keyser /
aller gnedigster Herr / Es haben vns vnsere Rethe /

So wir zu yetzigen E . Keiser . May . Reychß tag
gen Regenspurg auff ewer Keyserliche May. erforderen
inn vnterthenigkeit verordent / bericht gethan vnd ge⸗
schriben / wie das sie daselbst / sampt anderen vnserer Ey⸗
nung / vnnd Augspurgischen Confesston verwandten /

in erfarung kommen / das trefflich grosse růstungen vnd

gewerb vorhanden weren / vnnd Kriegß volck zu Roß
vnnd Fuß / in mercklicher an zal bestelt / vnnd angenom⸗

men wurde / Derhalben gemelter Confession vnnd Ey⸗
nungs verwandten / Churfürsten /Fürsten /vnd Sten⸗

de /Reth vnnd Botschafften Ewr Key . Mey . vnter⸗

thenigst ersucht / gnedigst einsehen zuhaben / damit durch
solche rüstung / durchzug /vnnd gewerbe / nicht etwo die

Stende des Reichs möchten beschedigt / oder vernach⸗
teylt werden etc . Darauff sich aber Ewer Key. May.
gegen jnen auff meinung inligender verzeychnus / mitant

wort hetten vernemen lassen / Vnd wie wol solche Ewer

Key . May . gegebene antwort / vns vnnd vorberürten
Religions verwandten / auff empfangenen bericht / nicht

vnbillich allerley nachdencken gemacht / Wir auch vnnd
vnsere mituerwandten / vns der selben / nach gelegenheit
der sachen / vnnd ergangner handlungen zu Ewer Ma⸗

iestat billich nicht zuuersehen gehabt / So sein wir doch
etwas in der vnterthenigsten hoffnung gestanden / das

solche gewerb vnnd rüstungen / vns oder yemands im

Reich nicht gelten solten / Dieweyl wir von Ewer Key .

May. auff gemelten Reichß tag / gleych andern 5

5 er
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erfordert / vnd der selben zů gehorsam / vnsere Rethe mit
gebůrlichem gewalt vnd volmacht dahin abgefertiget /
welche neben andern Stenden des Reichß Ewer Rey .

May . proposition vnterthenigst angehört /vnd sich dar⸗
auff / als E. Kei. May. der selbigen vnd anderer Reichß⸗
stende rath gesucht vnnd begert / jres bedenckens /Ewer

Key .May. begern nach / vnterthenigklich vernemen las⸗

sen / Des wir vns billich keiner vngnad bey Ewer Key .

May . vñ vil weniger einicher Kriegßprüstung / als Ewr

Key . May . vnnd des heiligen Reychs vnterthanen zu⸗

wider / haben wissen zuuersehen . Zu dem ist auch gemelte
E. Key .May. antwort / nicht auff vermeinten geübten /
sonder auff kunfftigen vngehorsam gericht gewest /Nem

lich /das Ewer Key . May . nichts anders bedacht / denn
das auffrichtige vergleychung gemacht / auch bestendi⸗
ger frid / vnd recht erhalten z lit disem beschließlichen an⸗

hange / dayemandts Ewer Key . Maiestat darinn nicht
gehorsamen / Sonder zu wider sein wůrde / So köndte

man erachten / das sich Ewer Keyser . Maiestat / jrer ha⸗
benden authorttet nach / gegen den selben der gebůr er⸗

zeigen muůsten etc . Darumb wir vnnd vnsere Religions
verwandten / vns nicht vermuten sollen / dasEwr Key .
May. zuuorn vnnd eher sie sich obgemelter puncten hal⸗
ben ferner erklert / vnd vnser vnd vnserer mituerwand⸗
ten antwort darauff gehört hetten / sich in solche Kriegß⸗
růstung ʒubegeben / billiche vrsach schöpffen mögen /Nach
dem wir aber zuletzt / vnd sonderlichauß Ewer Keyser .
May . schrifften / so sie an etliche Churfürsten / Fürsten /

vnnd Reichßstett auß gehen / Detderche auch N451
ij en



den / sosich Ewer Maiestat fůrnembste Rethe / der von

Gran velh vnnd Naues / gegen den gesandten der Stett
haben vernemen lassen / so vil vermerckt / Das Ewer
Keyserliche ¶ aiestat solten inn fůrhaben sein/ etliche vn⸗

gehorsame Fürsten zustraffen /vnnd nun fast im gan⸗

tzen Reych lautbrecht wil werden / Das berurte rüstun⸗
gen / vnns zuwider beschehen / vnnd gelten solten /wel⸗

ches vns zuuernemen nicht wenig beschwerlich / So ha⸗
ben wir nicht vnterlassen wöllen / diß vnnser schreyben /
vnnd vnschuldt an Ewer Keyserliche Maiestat inn
demut vnnd vnderthenigkeit zuthuen / Denn wir wis⸗
sen ja beyde / Gott lob / füͤrwar / das wir die zeyt vnserer
Fürstlichen regierung alle weg / mögen auch mit war⸗

heit / vnnd sonder rhumb wol sagen / vor vilen anderen

Stenden des Reichs / vnsere schuldige dienste / vnnd dar⸗

zu alle gewilligte anlage vnnd anschlege / neben anderen

vnsern mituerwandten / gehorsamlich vnnd vnterthe⸗
nigklich vngeachtet / das die selben vil anderen nachgelas⸗
sen / geleystet /Auch keinen fleyß auff nechstem Reychßtag
zu Speyr gesparet / Ewer Keyserlichen Maiestat be⸗

gerte hülff vnnd anders zubefürdern helffen / wie wir

die auch für vns selbst vnterthenigklich / vnnd gehorsam⸗
lich gewilligt / vnnd wircklich geleistet . Das wir nun ge⸗

gen der / vnnd andern geleisten vnterthenigkeiten hören
můssen / das wir von Ewer Keyserlichen Maiestat für
vngehorsame Fürsten wöllen gehalten werden / Ist vns

zuuernemen nicht allein beküümmerlich / sonder auch

gantz beschwerlich / Hetten auch inn vnterthenigkeyt
wolleyden mögen / vnnd were billich nn3 f wer
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Ewer Keyserliche Maiestat der wegen beschuldiget/
vnnd vnsere antwort vnnd gegenbericht darauff gehö⸗
ret / zunorn vnnd ehe Ewer

HM aiestat sich inn sol⸗
che růstung begeben / vnnd gegen etlichen Churfüͤrsten /
Fürsten vnnd Stetten / dervngehorsamen Fuůͤrstenhal⸗
ben / sich so beschwerlich hetten vernemen lassen / So solt
sich durch verleyhung des Allmechtigen / vnsere vnnd

vnserer mituerwandten vnschuld / klar vnnd hell / vnnd

dermassen befunden haben / das vnsere mißgůnstigen /
solchen vermeindten vngehorsam mit vngrundt / auff
vns bey Ewer Keyserlichen Mayestat erdicht . Zu

dem das auch Ewer Keyserliche Mayestat wol be⸗

wust / was 9 Vortreg / auch noch auff jüngstem
Reychßtag zu Speyer / sonderlich mein des Churfür⸗
sten zu Sachssen / vnnd zuuor mit mir dem Landgraf⸗
fen zu Regenspurg / Anno im klj. Auch allerley sa⸗
chen halben auffgericht / das wir billich samptlich vnnd

sonderlich keiner Rebellion / noch vngehorsams oder
des solten bezichtiget worden sein / das wir / mit Gott /
ehren vnnd recht /gegen Ewer Keyserlichen Mapyestat /
vnnd memgklichen/ Gott lob / hetten ʒuuerantworten

gewust . Wir wöllen geschweygen / wie vnterthenigst /
wir vnnd vnsere Eynungs verwandten / vns der Se⸗

8 halben / des eroberten Landes zu Braun⸗
chweyg / So Ewer Keyserliche Maiestat an vns zu

Speyr / vnnd folgends vor eim Jar zu Wormbs bege⸗
et / auch bewisen / das wir daruber / vngeacht Ewer

Reyserliche! Mayestat / vns zugestelten Manda⸗
eee Fe



ten / schier in hoch verderben /vnser vñ vnserer Land vnd
Leut hetten kommen mögen / Zu dem wissen sich Ewer
Key . May. der Franckfordischen / zur zeyt jrer Maiestat

wahl verbriefften vnd verstgelten / auch beyKeyserlichen
betheurungen / gegebenen obligation / vnnd darʒu wie
sich inn solchen fellen den Rechten Reichß ordnungen /
Landfriden /Reichß Abschieden / vnnd Fridstenden / nach
zu procedirn gebůrt hette /auch zu erinnern . Das wir nu
von Ewr Rey . May . daruber solches gewalts gewer⸗
tig / dasmůssen wir /sampt vnsern mituer wandten / dem
Allmechtigẽ Gott befelhen / des die sachen sein / Darum̃ es
als leychtlich zuerachtẽ /warum̃ es /Ewer Key . May .zu
thun ist / vñ vns getröstẽ / dEwer Key. May. darʒu nit

vrsach haben / sonder das sich Ewr Key . May. jres Key
serlichen Ampts vnd authorithet / gegen vns / vnd vnsere
mituerwandten / allein mit der that / one allen Göttlichen
vnd rechtmessigen zufahl / wöllen mißbrauchen / Welches

wir Ewer Key . Maiestat in vnterthenigkeit mißgön⸗
nen / vnnd verhoffen /Gott werd vns vnnd vnsere mit⸗
uer wandten / mit trost vnnd rettung / zu heiligung sei⸗
nes Göttlichen worts vnnd namens / auch nicht verlas⸗
sen / So wir auch vermercken / vnnd erfaren werden /

was
Ewer Keyserliche Maiestat vns samptlich vnnd

sonderlich fůr vrsachen mehr berurts vermeinten vnge⸗
horsams wöllen auffliegen / So wöllen wir vnsere war⸗

hafftige entschuldigung / vnd gegenbericht / darauff /vnd
darwider / mit verleyhung Göttlicher gnad / offentlich /
vnd also thun / das nicht allein Churfürsten /Fürsten / vñ
Stende des heyligen Reychs / sonder auch N f
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lich greyffen vndspůͤren sol / das wir solches vẽrmeinten
vngehorsams vnschuldig / vnnd das solch E. Rey. May .
thetlich vnnd gewaltig fürnemen vndfürhaben / auß an⸗
stifftung des Antichrists zu Rom / vnd seines vnchristli⸗
chen Concilij zu Trient / allein zu vertilgung vnser wa⸗

ren Christlichen Religion Gottes worts / vnd seines hei⸗
ligen / heilwertigen Euangelij / auch zu vnterdruckung
der freyheit /vnd libertet der Teutschen Nation her růre /

vnd sonst kein andere vrsachen / Darumb es Ewer Rey .May.

zuthun / vorhanden sein / Welches alles Ewr Rey .

May. von vns nicht anders / denn zuvnser vnuermeyd⸗
lichen notturfft / vermercken wöllen /vnd haben es Ewr
Key . May . in vnterthenigkeit nicht vnangezeigt lassen
sollen / deren wir sonsten vil lieber / inaller vnterthenigkeit
zu dienen gantz willig . Datum Ichtershausen /Son⸗
tags nach Visitationis Marie / Anno etc . xlpy .

Vnterthenige .

Johans FriderichHertzog
zu Sachsen / Churfüͤrst ete ,
vnd Burggraff zu Magde
burgk . Vnd PhlipsLand⸗
graff zu Hessen / Graff zu*

Tatzen Elnbogen etz .
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* *

Oerfaren / Auß was vrsachen man vns vor Rey . Ma.
vngehorsame Fürsten / vnd als Rebelles wölle ach⸗

ten /So wöllen wir als denn / durch Götliche verleyhung
dar wider ein solche ableynung vñ verantwortung thun /

das menigklicher befinden sol /das es vns / zu vnschulden
vnbefindtlich / vndone grund zugemessen wirdt .

Vnd die weyl berůrt vnser schreyben / an Key. May. be

1 vnter andern referirt /auff eine antwort jrer
e y. Ma .so sie derAugspurgischen Confesston / vnd Ay⸗

nungs verwandten / Churfürsten / Fürsten /vnd Sten⸗
den /Rethen vnd Botschafften / auff jr vnterthenigs er⸗

suchen gegeben / So haben wir für gut angesehen die selbe*

hierinn auch mit zuuerleyben .

s . öKeyser. May. antwort .

Je Röm . Key . May. vnser aller gnedigster cher /
Dort Ace angehört / was jr von wegen der stend

der
Augspur

gischen Confession / fürgebracht /vnnd

achten von vnnöten / erzelung zuthun / des Christlichen
veterlichen gemůts vnd wolmeynung / sodie Röm. Key.
May. von anfang jrer regierung / biß auff dise stunde ge⸗

gen dem Reych Deudscher Nation getragen / Und was

fleyß vnd můhe jr May. yedes mals fůrgewendet / damit
frid vnd ruhe erhalten / auch alleauffrhur / vnruhe / vnei⸗

nigkeit / verhůtet werden möchte . 8
Desselbigen gemůts sein jhr Key . May . noch

auff
di⸗

em

2 Chierst wir auch stůck weyß vnnd in specie werden

ih
22 15



em tag / vnd sein nichts anders bedacht / deñ das auffrich⸗
—vargleychumgzroschen den Stenden gemacht / auch
bestendiger frid / vnd recht erhalten werde
Vnd alle die jenigen / sojrer May .in dem selben gehor⸗

sam sein werden / die alle werden allen gnedigsten / veterli⸗
chen vnd guten willen befinden .

Da aber yemands jrer May. nicht gehorsamen / son⸗
der zuwider sein wirt / So kund manerachten / das sich

jr Ma . jrer habenden authoritet nach
/
gegen den selben al

ler gebůr halten / vnd erzeygen müsten . 555

Dise verzeychnuß / istdem Herren von Naues / Key.
May. Vice Cantzler / der esvon wegen jrer Ma . můnd⸗
lich angezeygt / volgends widerumb / in seiner herberg vor

gelesen worden / Der hatt die selbe also gerecht verzeichnet
zu sein / sichvernemen lassen . 1

Denn ob wol Key. May. sich inn berürter antwort
hat vernemen lassen / jre Authortet wider die / so jhr inn

jrer eden Regenspurgischen handlung / vngehorsam
sein wurden / zugebrauchen / So meldet sie doch allein von
künfftigem / vnd von keinem vergangener zeyt / geübten
vngehorsam / Darumb leychtlich ʒuuerstehen ist / wer vnd
was für sachen vnnd vngehorsam mit jrer May . fůrge⸗
nommenen rustungen vnd gewerben / gemeint sein můs⸗
sen / vnd nit allein wir / sonder alle Augspurgische Confes⸗
sion / auch eynungs verwandtẽ /so die warereligion / auff
des Bepstischen Crientischen Concilij determination / nit

stellen werden
1

1

Was hette lich auch Reyserliche NMaiestat / eben vn⸗

er diem Regenspurgischem Reichßtage /wider alten der

5 ij Keyser



Keyser gebrauch / vnserthalben allein / also rüsten dörsfen/
wo es nicht das hinder jm hette /Nemlich / dieAugspurgi⸗
schen Religion verwandten / vnter gemeltem Reichßta⸗
ge / dadurch in eine forcht ʒu dringen / invorberürt Trien⸗
tisch Concilium zu bewilligen / Vnd wo man nicht forth
wolt / das man alß dañ auff jhenem teyl bereit an / zu wei⸗
terem drangsal / oder gentzlichemverderben / wider vns

alle verfast were .

Solt es auch vns beiden allein / sonderlich prophan vn

gehorsams halben gelten / So solt vns Key . May . wie

andere Churfürsten / Fürsten vnd Stende / zum Reichß
tag nicht beschriben / noch vnsere Rethe vndgesandten / ʒu
berathschlagung jhrer May . proposition mit zugelassen /

Sonder zu vermeindter liquidation solches vngehor⸗
sams / dieauß gesetzten weg der Recht / vnd des Landfri⸗

den / an diehand genommen / in massen sich jre May . inn

rer wahl zu Franckfort /mit einem leyblichen eyde /vnnd

durch jre bneff vnd Siegel verpflichtet /vnd vns beschul
diget / vnd vnsere antwort vñ gegenrede / zuuor darumb

Wem mag auch glaublich sein! Dieweyl Key. May .
auß yetzberůrten vrsachen / nitgeburt noch gezimbt / vns
oder einichen Fürsten des Reichs / vngehört / vnd vnůber

wunden zustraffen / das jre May . eher des / wie gemeldt /
einen solchen grossen vnkosten/ vnserthalben / auff die ge⸗

werbe vnd — gewendt haben/ soes vmb
weltlicher sachen vn gehorsam/ zuthun were .Zu

dem / so wir beyde / samptlich oder sonderlich / sol⸗
chesvngehorsams / mit recht gleych vberwunden ——e wiorde

nd
shlch
610
ich
n



umb

y .
vs
ber

gelot
/

ie ge⸗
vnb

„sol
heten

rden

worden / Fo were dennoch diß nit der weg gewest/ den

selben vngehorsam zu straffen / Nemlich / vnsere Lande
vnd Leut alß bald darumb gewaltigklch zu vberziehen /

zuuerheren vnd zuuerterbenn .
Ferner / so wissen auch dieChustlichen Stende / der

Augspurgischen Confesston wol / das sich der Bepstliche
theyl / nun etliche jar her /auff Reychß tegen / die gehorsa⸗

men Stende genant / vnnd damit auff vns / dises theyls
gedentet / alsweren wir alle sampt die vngehorsamen .

Diarumb es auch die meinung nit ist / noch gesein kan/
das merberůrte rüstungen vnserthalben allein /vnd vmb

andere sachen / dañ der Religion halben/ solten fürgenom⸗
men worden sein . 85 e

Ob auch wol von Key. May. wegen /Grauen / Her⸗
ren / vnd den vom Adel / an vilen orten auff beschehene / ge

fehiliche / vnnd vngewönliche versamlung / durch etliche
Rey .May. verordenten / fürgegeben worden / wie man

sich dañ yetzt zuRegenspurg auch solle hören lassen /Key .
Hay .

sey
nit geneigt / der Religion halben /einen Krieg im

Reich fürzunemen / Sonder fre May. wölle etliche vnge
horsame Fürsten straffen .So ist doch solches ein stůck der

Weltkinder weiß heit / von denen der cy Err im Euange⸗
lio sagt / Das sie in jrer art listig vnd anschlegig sein . Nem
lich die jhenen/ sosamptlich vnd zu gleych einer sachen ver
wandt sein / dadurch zu trennen / vnd den bissen leychter

Zu machen/ dann so man den selben auff ein mal / vnnd zu
gleych zuuerschlinden auffnemen solt . ee
Zu solcher trennung ist diser weg erdacht / das man

B ij vns
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vnd auffrichten / damit wir von den andern vnsern mit⸗

verwandten verlassen würden / darnach solt einem ande
ren Confession oder Eynungs verwandten / dergley⸗

chen schuld auch funden / vnd einer nach dem andern hin⸗
gezogen werden .

12

Vnd wenn diß / das Gott gnedigklich wende / besche⸗
hen / sowurde man auff dem andern teyl darnach / berüͤr⸗

ter vertröstung / nemlich der Religion halben / keinen krieg
anzufahen rc . bald auch ein solution finden .

der Keyserlichen proposition / yetzt zu Regenspurg im an⸗

fang einer trennung gemacht / vnd die selbe mit den ande⸗
ren Bepstischen / geistichen vnd weltlichen Fürsten / allein
ür genommen / vnnd jren Rath dahin geschlossen / auch

dey . May. schrifftlich vberantwort / Nemlich / dasKey .
Ma . bey dem Trientischen Concilio

15. — solt hal⸗
ten / vnnd die Augspurgischen Confession verwandten /
mit ernst dahin weysen / dasselb auch zubesuchen / dem auß i
zu warten / vnd sich desselben determination / vnd erkent⸗
nuß zu vnterwerffen d e. e

So wurd alß denn Key. May. leychtlich zu sagen ha⸗
ben / das sie wider die Religion / vnnd Gottes wort kei⸗

nen krieg fürneme /Sonder zu vertugung im Concilio er

klerter Ketzereyen / theten auch die Execution auß gehor⸗
sam / alß der Ad. nocat der Rönuschen Kirchen / welcher
sie mit eyden vnd pflichten / dazu verbunden / vnd hand⸗

lete der halben wider vorberůrte jhre zusag vnnd verkrs⸗*683 8e 11 1

vns beydeneinen weltlichen vngehorsam /solt erfinden /

Denn nach dem der zweyer Bepstischen Churfůr⸗
sten /als Nentz vnd Trier Kethe / in der berathschlagung

da

cpu
U

urg
wöer 9



f / auch
8 Key.
solt

hl

5

andten

stung nit / denn verdampte Ketzerey were nicht Gottes
Wort / noch dieReligion . L en

Das auch alle die rüstungen / dahin gemeint sein die
Augspurgischen Confession verwandten / dahin zuschre⸗
cken / vnd zu dringen des Concilij halben / solches zu bewil

ligen / wie die Bepstische Stende Rey . May . vorberůrt /
jr bedencken angezeigt /weyset auch gnugsam auß Key .

ma . Vice Cantzlers / desvon Naues rede /so er an einem

ort /vnter andern gethan /Nemlich / Es hetten die Aug⸗
spurgischen Confession verwandten / inn ein Recusation

wider das Concilium conspiriert / das köndte Rey . Ma .
nit leyden rc . Darumb leychtlich abzunemen / das es vmb
das Trientische Bepstliche Concilium / vnd vmb die wa⸗

re Religion zuthun ist . e
Vnd zu weyter bestetigung vnnd confirmation dises /

erscheinet es auch hierauß klerer / das sich auß warhaffti⸗
gen zeytungen vnd kundtschafften befindet / wie das der

Bapst in Welschlanden offentlich wider die Lutherischen
zu ziehen / habe vmbschlahen lassen / vnnd grossen Ablaß

auß darzu verheissen .
Vnd wie wol der Bapst mit solcher practiken vnnd

fürnemen / langvmbgangen vnd gewölt / Key. Ma . solt
in Deudschlanden / in gleychnuß wider die Lutherischen /
offentlich vmbzuschlahen verordnen / so wurde jre Maie⸗
stat eingrosses volck zu wegen bringen / die weyl es der
Bapst dafür hielt /der merer theylder Deudschen / hieng
derAugspurgischen Confession / oder wie es genant wil
werden / der Lutherischen lehr noch nicht an / So hette
doch Reyserliche Maiestat das een ee



7

ekliche zeyt her nicht thun / noch die vrsachen des Krieg i
darauff wöllen verlauten lassen / Sonder dahin / wie yetzt hof
befunden wirt / das solcher Krieg wider etliche vngehor ⸗ dn
samen / solt fürgenommen werde . u 8e

So sol man auch zu Meyland / Deudschland zu preiß / ich zwe

offentlich auß geruffen haben . slade
Auch etliche Hispanier / so etwas Deudsch gelernt / sich da di

zu Regenspurg mermals haben hören lassen /Was vber
vier jar /vnnd mit der Lutherischen lehr vergifftet were 5

müsse alles sterben rc . e e eee e
Auch hat sich Kön .May. yetz zuRegenspnurg / vnter fun

andern vrsachen Key . May . expedition / dises vernemen qu
lassen / alsschmechte man des Bapsts Concilium / das we waoden

re nit zu leyden . N N

Ein ander Herr / dem Könige verwand / hab sich / da in /
man dises Kriegs gedacht / hören lassen / Er könd nit wis⸗ idw

5 ö — der Teudschen glaube besser were / denn der ls

Auch ist nit heimlich / dieweyl die Statt Rauenßberg hh
das heilig Gottes wort / vnnd die Augspurgische Confes⸗ eh
ston angenommen / das ein Keyserlich Mandat an sie ge - au
fertiget gewest / darinnen jn het sollen gebotten worden hte
sein / von berürter Religion / jnnwendig ij . tagen wider ⸗ Nach
umb abstehen / vnnd wo sie nicht parirten / wölt man sie zh
preyß geben . Aber man hat das Mandat auff derPost / Daz
vom Bothen oder Heerholt wider fordern lassen / auff arg
das damit nit einanzeigung gemacht würde / als solt diser ;
Krieg / vnser waren Religion gelten . 10Dieweyl auch der r — panl a emuf 1

*



—

fentnuß / den ehrlichen / from̃en Churfürsten vnnd Ertz⸗
bischoff zu Cölen / seines Ertzbistumbs / standes vnd wir⸗

den vertheylt / vnddurch Key. May. nit weniger / wider
S . . erkandt / vnd gedrawet .So ist darauß auch leycht

, Auch zuuerstehen / dz allein die Religion die vrsach dises fůͤr⸗
habenden Kriegs ist / deñ es sol in solch Ertzbischoffthum

90
der Bischoff vnd Cardinal von Augspurg wöllen gesetzt

vnd eingedrungen werden .
So wirt auch weyter glaublich angezeygt / vnnd auff

dem gegente yl von den dingen also geredt / Wenn Fachs⸗
sen vnd Hessen erlegt / das alß denn etlich tausent in einer
gwarden / im Reych Deudscher Nation solten verordent
werden / dieyeder ʒeyt auff Key . May . befelh exequiren /
vñ jrer May . gescheffte der Religion halben / handhaben
solten / Darauß auch wol abzunemen / was für sachen /
vnd warauff solche execution gemeint .

Was auch der Ertzbischoff zu Tolet sonderlich / vnnd
denn die gemein Geistligkeit / auß Hispanien / zu disem
fůrhaben vnnd zuge / fur ein grosse summa gelts sollen er⸗

legt haben / dauon thun die kundschafften auch anzey⸗
gung . Welches sie one zweyffel wol liessen / wo es vmb et
licher Chur oder Fürsten Weltlichen vngehorsam / im

Reich Deudscher Nation / vnd nicht derReligion halben
zuthun weree x . 49 4 7

9
7

Derhalben ist es ein offentlicher/ gefehrlicher pretert vñ
deckel / so man diser Key. rüstung / vnnd gewaltigen für⸗
nemen zugeben vermeint / als solt sie der Religion halben
nicht beschehen / Sonder allein etliche vngehorsame Für⸗
sten zu straffe . b e



So ist auch der geschwinde abschid noch wol wissent⸗
lich /welchen Rey .Na. vns vnd andern vnsern Augspur
gischen Confession verwandten / auff dem Reichß tag da

selbst geben ließ / Nemlich /das jre Ma. diseSecte vnd Lu

therische lehre /nit gedechte zuleyden / wolt auch ʒu außrot
tung der selben /sampt dem Bepstischen anhang / jre Kö⸗
nigreych / Land vnd Leute / gut vnd blut nit sparen rc .

Wurden wir / das Gott nit wölle / mitvnsern Landen
vnd Leuten verdruckt vnd hingeʒogen / So wurde sich
bald befinden / obman der Religion vnd Christlichen Pre
dicanten / auch des armen Christlichen volcks / so gemel⸗
ter Chustlichen Religion verwandt / inn vnsern Landen
verschonen würde .

5
*

Vnnd ob man nicht vil mer die Bepstische Pfaffen /
Münch / vndNonnen / wider einsetzen / die Predicanten /
der reinen Christlichen lehr jemmerlich erwürgen / vnd jre
weyber vnnd töchter erbermklich schenden / jnen auch jre
verordente vnterhaltung nemen lassen wurde / das sie
doch in vnsern Landen nit bleyben / noch sichdarinne ent⸗

halten köndten / Das solt aber gleychwol der Religion
halben keinen krieg fürgenommen heissen .

Es ist droben vermeldet / das Rey. Ma. ni
8 d

t gezuñet /
einigen Fürsten im Reych zu vberziehen / oder zu bekrie
gen / er sey denn zunor * vnd gehört / vnd rechr⸗

sich gegen jme verfaren vnd erkand .Vñ das sich jre Ma .

hierzu vber versehung der recht vormittelst ihrem le yb⸗
lichen eyde / vnd Brieffen vnd Sigeln verpflichtet .
Damit aber memgklicher wisse / was in deme berür⸗
te Franckfurdische Keyserliche Obligation / vnter ande⸗

rem vermag / vnd in sich beg. vfft / So haben wir vnsere
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berürt / zubeschuldigen gewust / So hett jrer May. berur

e

otturfft zu sein bedacht / die volgenden zwen Artickel
alhier darauß mit einzuuerleyben lassen / Nemlichen .

So sol noch wil Rey. Ma. die Churfůͤrsten / Fürsten /
vnnd Stend desReychs / nicht vergewaltigen / solches
auch nicht schaffen / noch andern zuthun verhengen / Son
der wo jre Na .zu yemands zu sprechẽ het / sol es jre Ma .

10— gebůrlichem Rechten stellen / vnnd komen
assen rc . „

So sol auch zum andern / jre Key. Na, verkummen
/

vnnd keins wegs gestatten / dasyemands hohes oder ni⸗

dern Stands / one vrsach / oder vnuerhört / indie Acht o⸗
der Oberacht / gethan werden /Sonder inn solchem or⸗

dentlichem Proceß / vnd des Reychs auffgerichte Satzun
gen gehalten werden . 8 123

Zu deme / das sich jre Ma . in berůrter geschwornen ob⸗
ligation / ferner verpflichtet / keinauß wertig oder frembd
Kriegß volck /inn die Deudsche Nation / wie yetzt fürge⸗
nommen / zufůren / sich auch keiner Erbschafft / nochSuc
cession des Römischen Reychs / anzumassen rc .

1

Hett vns auch jre Ma. einigs vngehorsams / wie of —t

ter obligation / auch andern Key . Constitution /vnd den

Rechten nach gebůrt / gegen vns rechtlich zu handeln vñ
zuuerfaren . . N

Vnd hier wider / mag jrer Ma . jrKeyserlicher volkom
mener gewalt / hocheit / eigne bewegnuß / oder rechte wis⸗
sen / in solchem nicht enthebung thun / dieweyl jr Ma.

der

keins wider jre ge willigte Contrect / Pacta / vñ geschwor
ne Eyde / zugebrauchen haben . 5

7 C ij Es



Es kan auch ein yeder gedencken / das vns / wie auch
eimem andern / bey Key. May. durch verschwigene war⸗
heit /vnnd fürgewendte vnwarheit / leychtlich kan vnge⸗

horsam auffgedichtet werden / der sich aber in der that al⸗
so nit erheltet / Vnd weñ gleich das Factum erweist könd
werden / das es doch darumb zurecht /vnnd in Jure kein
strefflcher vngehorsam were / noch dafür gehasten könd
werden / Solt nun ein Römischer Keyser / vnliqudirter
sachen einen gewaltigen Hauptkrieg / gegen einem oder
mehr Churfürsten / vndFürsten des Reichs / drumb fůr⸗

nemen mügen so wölte das Reych nicht lang bestehen /
noch in essebleyben können . 4

Wir sagen aber /wer vns bey Kei. Ma. auffgelegt hat /
das wir inn einigem stuck / gegen jrer May. vnser leben⸗
lang strefflich gehandelt / derhat vns wider Gott / ehe / vñ
recht / bey jrer Ma. felschlichangedichtet . 5

So haben wir auch Key. Ma. allwege / vnnd sunder
rhum / vor etlichen andern Stenden / die sich doch die ge⸗
horsamen nennen / gethan vnd geleystet /als mit Türcken⸗
steuren / vnd andern hulffen / was derhalben auff Reychß
tegen vnd sonst /bedacht vnd beschlossen ist worden .

Das wir aber jrer Ma . willen /was Gott vnnd sein
heiliges wort / vnnd vnsere ware / Christliche Religion /
auch die liberteten vnd freyheiten des heiligen Reichs an⸗
langt / vnd solchem allen anhengig ist / nithaben thun kön⸗
nen / Dar ʒu hat vns der befelh des Herrn gedrungen / das
ein Christ Gott geben sol /was Gottesist /vnd Got dar⸗
inn mer gehorchen / deñ einigem menschen /Vnd vmb des
Vaterlands freyheiten willen / vnuerzagt

gange e5 erbe



end
N

Rügen,

sterben/ Denn bas solch fürnemen vnd rüstungen nicht
allein dieReligion / sonder auch der Deudschen Nation
freyheit / lbertheten vnd gerechtigkeiten /wo es dahin ge⸗
langen solt / nach sich ziehen wurden / verstehen vil ehrli⸗
cher leute seh wol . 3
So

sein auch wir der Churfurst zu Sachssen vmb
allen mißuerstand / mit Key. vnd Kön . May . auff nech⸗
stem Reychß tag zu Speyer / Anno rliiij. lauts auffgerich⸗
ter Brieff vnd Siegel/ vnd jrer Ma . Natification /gentz

lich vertragen worden . b
Als vnter anderem belangende die walh / so König⸗

May. halben zu Cöln / ausserhalb vnsers lieben Herrn vñ

Vaters seligen / zuuor minderung vñ kleinerung seiner lieb
5

Churgerechtigkeit beschehen / vnnd zuuor zu Augspurg
ausserhalb F. L. wissens vndbeyseins / als eins mit Chur
fůrsten abgehandelt worden . e

Vd wer vns aufflegt / das vnser Herr Vatter seliger
oder wir / Kön. May. nach jrer Cronen getracht / der be⸗

schwert vns damit auch / one allen grund /Denn das S .
L . vnd wir vns berürter verachtung vnnd Contempts
halben / rechtmessig wider solche walh opponirt / Des sind
wir in allen rechten /

vnnd der gulden Bullen wol befugt
gewest / Ist auch des hauses zu Sachsen hohe vnd vnuer

meidliche notturfft gewest / vnnd nit minder des heiligen

8 5

erner was auch das Kloster Doberlug / vñ die neu

Dörffer vngefehrlich /welche vnserm Kloster Grunhain
zugestanden / Vnd Kön. May. vns zuuor hat einnemen

lassen / betreffen thut / istsampt etuchen mer Artickeln / wie
Cüj auß
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klar zusehen / auch vertragen .

von einem heyrat / zwischen vnserm Eltern Sone / vnd

ser muthen / daselbst zu Speyer auffgericht .

tificiert haben .

tion dabey angehengt / Nemlich so ferne inn der Religion
ein vergleychung zuuor beschehe /das man vermeint hat /
vns damit ʒube wegen / in ein Bepstlich Concilium zu wil

ligen /vñ vnsere ware Religion / desselben determination

zuunterwerffen / So were darauß auch leycht zuuerste⸗
hen / wo man vns damit der Religion halben / het wan⸗

ckent machen mügen / daswir wol einen gnedigsten Key
ser gehabt hetten .

der heirat / sozwischen Ke. MN.schwester / vñ vns per ver

ba de presenti /beschlossen /verbriefft vnd versiegelt ware /
auch vmbgestossen / dasRey . May . gesandter der Han⸗

nit schuldig rc .

Herrn von Gran vehl / vnd Vice Cantzler den von Na⸗
nes / alswir auff jrer Ma. erlaubniß / haben da dañen von

auß den abgedruckten hierbey befindtlichen Copeyen /

Welche vertrege vnd brieffe /auch weyter vermelden /

Kön .Ma. Tochter / Frewlein Eleonoren / doch one vn⸗

Het nu Key .Ma. einige vngnad / oder strefflichen vn

gehorsam gegen vns zuhaben vermeint /So würde one
zweyffel jre Ma . ʒu solchem heyrath keine fůͤrderung ge⸗
than / noch darauff handlen lassen / oder den selben mit ra⸗

Ists aber darumb beschehen / dieweyl dise einige Condi

Denn der selben vnser waren Religion halben /ward

nart / vnuerholen sagte / Man were Ketzern zu zuhalten

Vnd vber vorberůrte / nechst zu ðpeyr auffgerichte ver

trege /hat Rey. Na. jre fürnembste Rethe / Nemlich / den

past



Sbßeyer wider abreysen wöllen / zuvns in vnser Herberg
geschickt / Vnd dise gnedige anzeygung vnter andern vns
dthun lassen. Nemlich / das wir vns zu jrer Key .Ma. alles

gnedigen willens solten versehen / Das auch jre Ke. Ma.
vns /vnsere Söne / Land vnd Leute / wie jrer Ma . selbst
in gnedigem schutz vnd schirm haben wolten rc . Welches
neben vns / vnsere Reth / vnd lieben getrewen Gregorius
Brůck der Rechten Doctor / vnnd Magister Franciscus
Burckhart / vnser alter Cantzler / mitangehört / vnnd da⸗
bey gewest sein /Solten wir nu / sind der zeit / solche grosse
vnd ernste vngnad / bey Kei . Ma. verwirckt haben /So
wůsten wir vns vil weniger einiger vrsachen / damit wir
es verschuldet / zuerinn ern .
Darumb ist es / wie leychtlich abzunemen / allein vmb
die Religion / vnd des Bapsts Concilium zu Trient / das

wir vnd vnsere verwandten / Gott vñ sein ewiges wort
dem Bapft nit wissen zuunterwerffen / Auch vmb das

Vaterland Deudscher Nation zut unn .
Zweyffeln auch gar nit / sowir beyde in berurt Conci⸗
lium gewillt / vnd dem selben vnsere Religion ʒuunter⸗
werffen gewust / sowürden alle sachen vnserthalben wol
recht gestanden / vnd wir diser beschwerung / oder auch
vorberůrter aufflagen / gentzlich vberig gewest sein .
Key . Ma . solt sich billich eines bessern hierinne beson⸗

nen haben / denn das Churfürstliche hauß zu Sachssen /
also mit gewalt vnnd that / one alle Göttliche oder recht⸗

hae messige vrsachen / ʒuuerderben vnd zuuergwaltigen .
n Denn jre Ma. wissen sich wol zuerinnern / wie vnser
olle desChurfürsten Vetter / Hertzog Friderich Churfurst
dan 5 zu Sachssen / seliger / jrer Na. zu diser jrer Kei. hocheyt /a
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gedienet / vnd sich der ehren selbst ver ziegen /vñ jre May .
darzu befůͤrdert/ Wir wöllen andere dienste vnd guttha⸗

sch

wurden erboten / Vnd haben* n vnnd
lerumb
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Bierumb so hetten wir auch billich / vermůͤge aller
Recht / vnd Reychs . sol wer⸗
den / wieeinem yeden wenigers Standes auch in vil vn⸗
wichtigern sachen verstattet wird .
Hette sich Pflug yemals lassen vernemen / das ervns
vnsere gerechtigkeiten am Stifft / des Reichs gerechtig⸗
keiten vnuergreyfflich / wolt lassen / wievnsere voreltern /
vnnd wir die herbracht / Das er auch dievnterthanen ge⸗
melts stiffts / alsvnsere Landsessen / vnnd Erbschutz ver⸗

wandten vnser Religion halben / vnbeschwert / sowolten
wir vns auch gewüst haben / zuuernemen lassen .

Zu deme / So weiß die Key. Ma. das wir mergenants
Pflugs / partheylichen auß gebrachten Mandats halben /
rer Rey. May. gen Regenspurg / innerhalb den / darinn
bestimpten fůnfftzehen tagen / geschrben / Lauts der Co⸗
peyen /So wir hierbey auch haben abdrucken lassen .

Darauff hat vns aber Key . Ma. one antwort gelas⸗
sen /vnnd jrer May. Vice Cantzler / der von Naues / ein

solch schrifftlein /vnserm Edlen knaben / an vorgenanten
vnserm Rath / Magister Frantzen Burckharten / gege⸗

—
bey berůrter abgedruckten Copeyen auch zu

efin en . 8
3 f

Vnd ob sich wol Key . Maiestat gegen vnsermRath
vnd diener /Eraßmusen von Minck witz / Doctor /auff
sein weyter vntertheniges anregen / vmb ant wort hat
vernemen lassen / das sich jre May. darauff resoluiren / vñ
alß dann antwort geben wolt rc . So stehen wir doch
der selben/ biß auff heutigen tag in mangel / 1 wir

vns



vns auch gegen jrer Na . nit weyter haben können ver⸗
nemen lassen / vnnd wie hierauß we abzunemen / so
ist das Mandat biß her in suspensto bliben .

Die weyl dann auch die Penen / desselben vermeinten /
zu recht nichtigen Mandats / auff verlust vnsers Erb⸗

schutzes / angemeltem Stifft / vñ auff hundert Margken
lͤtiges goldes gesetzt / So kan ja dise sache kein vrsach sein /
eins gewaltigen vberzugs oder Kriegs wider vns vnd
vnsere Land vnd Leut darumb fürzunemen .
zu dem / das sich auch geburt hett / soman vermeinen
wolt / wir weren in berürte Penen gefallen/ das zuuor ein

Rechtliche declaration ergangen / vnd wir / wie recht / der
wegenCitirt worden weren .

So seind zwischen Key. Ma. vnd vns dem Landgra
fenzu Hessen / auch 8 sachẽ halben / auff dem Reichß⸗
tag zu Regenspurg / Anno rc . xlj . vertrege auffgericht / vñ
die selben hingelegt wordẽ / Das wir Got lob / auch nichts

wissen derwegen Key . N . ʒu vngnaden wider vns vr⸗
sach möcht haben .

Zu dem haben wir auch bey jrer May. keine vngnad
spören können / alswir nechst bey jrer Ma . zu Speyr ge⸗
west / dann sich jre Ma .mit gestalt vnnd worten / nitan⸗

ders dann gnedigklich gegen vns hat vermercken lassen.
Darumb wir vnns warlich solches geschwinden fürne⸗
mens / von jrer Key . Ma . vnsernthalben auch nit zuuer⸗
muten gewust.
Es mügen auch vns beyden / diehandlungen die wir

gegen Hertzoge von Braunschweyg / auß 0hbhuermer⸗
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bemegsuche not / zu vnser selbst/ vnnd vnser Land vnd
Leut / Auch der Stette Goßlar vnd Braunschweyg ret⸗

tung / sampt vnseren Defenssonverwandten / fürgenom⸗
men / für keinen strefflichen vngehorsam zugemessen
werden . e N

Dann zu dem / das einem yeden / vnd seinen verwand⸗ -
ten sein rettung zugelassen / So haben gemelte Stette /
auch wir vnnd vnsere mituer wandten offt genug auff
Reichstegen vnd sonst geruffen / geflehet /vnd angesucht /
genants von Braunschweyg / freuenliche vnd Landfrid⸗
brüchige handlungen abzuschaffen / Aber es ist nit mer dar
zu gethan worden / denn das Brieffe erlangt / Wie aber
dennoch / vñ welcher gestalt / solche brieffe gegen Hertzog
Heinrichen / durch die Kön. May. verglimpfft sein wor⸗
den / vnd das sie auff vnser / dises teyls /Stende embsiges
ansuchen gegeben / vnd doch des Königs meynung nicht
were / das jm einiger nachteyl darauß erfolgen solte / sol⸗
ches thut klar anzeygen / ein brieff / sogemelte Kön . Ma .
an jn gethan / vnnd zu Wolffenbüͤttel mit des Königs

hand vnterzeichent / gefunden worden / der zu seiner zeyt
auch kan fur gelegt werden . c .

Were aber ein solcher ernst gegen genantem von
Braunschweyg fůrgenom̃en worden / wie die Key. Ma.

gegen vns / alsvnschuldigen / furnimpt / so het es gemelter
Stette / auch vnser selbst rettung nit bedürfft . Dieweyl
er aber seine Landfridbrüchige handlungen / wider die E⸗
nangelischen getrieben / so hat man desto lieber durch die
finger gesehen.

eee
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So weiß auch Key . May . das wir jr das Land zu
Braunschweyg / auff ein abgeredte vnd beschlossene Capi
tulation /Sequestres weise / abzutretten / vnd mit Hertzo
gen Hainrichen von Braunschweyg / vor jrer Ma. depu⸗
tirten /Commissarien vns / vmb die zuuor beschehene de⸗

fension / insRecht einzulassen verpflichtet / obwir es wol
nicht schuldig gewest . 25

Hette nun genanter von Braunschweyg solch Recht /

mit vns annemen dürffen / vnnd sich nicht wider Key .
Maiestat Sequestration / auch schwere Penal mandat /
von newem vnterstanden / thetlich zusetzen / vnnd wir
weren auff vnserm teyl /des Rechten vorlüstig worden /
hetten auch den vrteylen nit folge thun wöllen / Als denn
hat Key. Ma. zu einer Execution solchen sachen halben /

1 haben können / Jetzt aber / vnnd der gestalt / gar
nicht .

Damit auch ein yeder sehe /warauff die Keyserlich Ca
pitulation gestanden / so ist neben den andern Copeien / die

selbe herbey auch abgedruckt .
l

Dierzu / sohat auch Rey . Na . sieder Hertzog Hain⸗
richs vnd seines Sons erlegung vñ gefencknuß / bey vns

den Stenden / nienichts gesucht / darumb vns auch jhre
May. keinen vngehorsam / den wir jrer Ma . hierinn ge⸗
leystet / mit billigkeit zumessen mag .

Das man vnns auch sol aufflegen wöllen / wir the⸗
ten das Recht im Reych verhinderen / daran geschicht
vns beyden auch offentlich vnrecht / Denn die weyl wir

vnd alle vnser Eynungs verwandten / der partheischen /
vnnd Notori verdechtigen besetzung / die an N ammer⸗
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Cammergericht / etliche jar her /Cammerrichters vnd bey
sitzer personen halben beschehen /beschwerdt gewest / nach
dem man vnsere vnd vnserer Religion ergste feynde vnd

widerwertigen / daran gesetzt / die sich auch angemast / in
Religion sachen / wider vns vnd sie /vñ wider die Nüren⸗
bergische vnnd Franckfordische Keyserliche stillstende / zu
procediren vñ zuerkennen / u dem das man auch in Pro⸗
phan sachen keine Justitz / auff vnserm teyl / bey jnen befun
den / So sein wir zu letzt / samptlich vnnd vnuermeydlich
gedrungen / die selben personen / damit das Cam̃er gericht
also besetzt gewest / auß zulassung Göttlicher / natůrlicher /
vnd aller beschribener Recht / inrechtlicher weyß vñ form
zu recusieren . Haben vnns auch ʒu rechtmessiger auß fů⸗
rung der selben erbotten .

Das wir vns nun / sampt berůrten vnsern verwand⸗
ten / wider solche vnchristlche vnnd vngöttliche hand⸗
lungen / auch parteische vnd gantz verdechtige besetzung /

berürts mittels / der Recht gebraucht / das kan vnns sa

—5 fůr keinen streffichen vngehorsam / gedeutet wer⸗
en .

So gibt auch der nechste Speyrische Reychs Ab⸗

schied klar /wie gemelt Cammergericht gleychmessig vnd

vnparteisch hinfůͤrt solt besetzt werden . Das es aber nicht
beschehen / darinn ist die schuld vnser vnd vnserer mituer⸗
wandten nit . Keyserliche Maiestat weiß auch selb wol /
das sich niemands / denn die vermeinten gerümbten / ge⸗
horsamen Stende / auff nechstem Reichßtag zu Wormbs
wider solche jrer Maiestat zu Speyer vor abschiedete /
gleychmessige vnnd vnparteische besetzung gesperret .

l . D ij Allein
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Allein darumb / da sie vnsere dises teyls widerpart / das sie
auch vnsere Richter sein wolten .

Ferner hören wir / das diß gegen vns / auch ein vr⸗
sach eines vngehorsams sein sol / Nemlich /das wir etliche
Graffen vnnd Herren / an /oder vnter vnns ziehen wol⸗
ten etc . Nun ist solches befrembdlich zuuernemen / das
man gegen vnns / hierumb einen vngehorsam schöpffen
wil / So doch offentlich vnnd wissentlich ift /vnnd befin⸗
det sich auß des Reychs Abschieden vnd handelbuchern /
Das vber x. xx. xxx. xl . vnnd mer jar / nicht allein vnser vor

faren / vnd wir / sonder auch vil Churfürsten / vnnd Für⸗
sten /jrer Lande /Graffen vnnd Herren / an sich / vnnd zu
jren Landschafften gezogen / vnnd heutigs tages ziehen /
die vnter jnen / vnd in jren Landen gesessen / vnd nicht al⸗

lein berurte Graffen vnd herrn / sonder auch jrer Lande

Bischoffe .
Vnd sonderlich so gibt ein Abschiedt / der bey Keyser

Maximilianus seligen zeyten / Etwa vor sechs oder si⸗
ben vnd dreyssig jaren zu Augspurg / derBischoffe / Graf⸗
fen vnnd Herrn / auß ziehung halben gemacht / das Key⸗
ser Maximilian inn einem Jar / hierumb entscheydung
hat thun wöllen / Es ist aber verblieben vnnd angestan⸗
den biß auff die nechsten Reichßtege / zu Speyer vnnd

Wormbs / alda ist von vergleychung der anschlege / vnnd
wie des auß ziehens halben / die ding zu rechtlicher erö : ⸗

terung solten kommen / geredt / vnd gehandelt . Das nun

den selben bißher nicht nachgangen ist worden / oder

wir det / des mag oder kan vns / die schuld nicht zugene

.
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sen werden / solches můͤssen alle Stendt des Reychs selbs
sagen vnd bekennen . .

997

Darumb diß vnd anders / was man vns mer mag zu
vngehorsam deuten wöllen / nur erdichte / vnd Key. Na .
von vnsern wider wertigen fürgebildete vrsachen / one al⸗
len grund vnd bestand der warheit sein . 3
Aber wie dem allen / So hat Rey. Ma. von wegen
obberůrter jrer Franck furdischen obligation / vnnd des

Reichs Landfuden / vñ anderer constitution nit geburt
/

vnser vngehört /vnd ausserhalb rechtlicher erkentnuß / di⸗
sen gewalt gegen vns vnd vnsere mituerwandten fůrzu⸗
nemen / Darumb auch jre Ma. sonder verkleinerung zu⸗
reden / nit jre Rey . Authoritet noch ampt / Sonder das
so jrer May .als einem Römischen Keyser nicht geʒimbt /
furgenommen . ä b

Darumb so wirdt auch vns / vnnd vnser verwand⸗
ten / vnser verhofflichen vnnd vnuermeydlichen defens /
oder resistentz halben / hin wider niemands verdencken

2E

mugen .

Derhalben auch / ob wol ein Römischer Keyser / inder
Erbeynung der heuser Sachssen / Brandenburg / vnnd
Hessen / außgenommen / So ist es doch zuuernemen /

da
ein Reyser seiner authoritet / ordenlich / vnnd nicht ge⸗

waltig / gebraucht . Derwegen Marggraff Allbrechten /
vnnd Marggraff Hansen von Brandenburg / geuet⸗

tern / wol gebůren wil / dieweyl sie wider vns zugebrau⸗
chen / haben bestellen lassen / jrer Eyde / damit sie / gegen
vns auff die Erbeynung der heuser Sachen N
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wir sie auch hiemit wöllen erinnert haben / vnd nicht we⸗

niger auch etliche
/
die vns mit Lehenspflichtẽ ver wand /

vnd sich gleych wol zu jnen / jren pflichten entgegen / wi⸗
der vns ʒu dienste begeben . *

Vnnd enthebt sie nit / ob sie sagen wölten / Key. Ma.
gedenck mit jrem fürhaben / etliche vngehorsame Fürsten
ʒu straffen rc . Dann jre liebden vnnd sie wissen wol / das

wir /Gott lob / keins strefflichen vngehorsams / wie recht /

vberwunden . 8

Hetten vns auch Key. Ma. vmb begangnen vngehor
sam / wie sich gebůrt beschuldiget / vnnd wir hetten vns

darauff nit wissen noch können verantworten / So het
es des hefftigen practicirens / eintrennung vnter vns / vñ

vnsern mituerwandten zumachen / als belangete Rey .
Ma. fůrhaben / nicht die Religion / gar nit bedůrfft /dann

die trennung wurde sich an sich selbst alß dann wol befun
den haben .

1

So hat sich auch Key .Ma. nechst zu Speyr / gnedig⸗
klich verpflichtet / als wir neben anderen Stenden des

Reichs / jrer Ma. ein hülff wider Franckreych gewilliget /
das sie nach der selben expedition eigner person / wider den
Tůrcken in Vngern ziehen wölt .

Nun aber wie alle kuntschafften lauten / ziehen etliche

Tůrckische waschen / auff Ongern / vñ auff Crabaten / mit
grossem Volck / als in lxxx. NM. starck /one was von Tür⸗

cken zuuor inn Vngern / Ofen / vnnd Pest rc . sein /Aber

des / vnd was Christlichs bluts / der ende / wie zubesorgen /

durch die Türcken /wirt vergossen werden / vngeach

burg vnnd Hessen / verpflichter / gewar zu nemen/ deren

Gcchg
115



nach wil man dz blutuergiessen / im Reich Deudscher Na⸗
pelt tion / vorgehen / vnd die bekenner der Götlichen warheit /

gentzlich( das Gott gnedigklich wende ) auß gerott sollen
werden .

i

c

Vnd verhoffen / dem allem nach / menigklich / hohes / vñ
niders standes / werde dises gewalts / so vns begegnet /

mit vns ein freundlichs vnd trewlichs / mitleyden tragen .
Dich auch wider vns / vnd vnsere Eynungs verwand⸗
ten / indisen gewaltbaren / vnbillichen handlungen zu ver⸗

folgungen vnd durchechtungen Göttlichs worts / vnnd
warheit / wie denn nit vergebens inn den Niderlanden /

% mit grausamer beschwerung / vnnd tödtung der armen

Christen / deranfang gemacht / vnnd darnach die Deud⸗
schen Nation / in ein Seruitut vnd dienstbarkeit zudrin⸗

gen angefangen / nicht bewegen lassen / Sonder vns bey⸗
stehen / auch lieber bey vns / vmb geburliche besoldung sein/
vnnd vns zuziehen / Denn vmb eins merern geldes / oder
anderer nutz barkeit willen /an dem ort sein /da der Bapst
vnd Römischer Antichrist / vnnd sein anhang / verhoffen /

jre Abgötterey / auch verfürische /vnchristliche lehre /vnnd
wandel / wider auffzurichten / ob gleych das Vaterland
drüber solt zu scheytern gehen /wie denn eins dem andern

gewiß lich folgen
wurde .

VDnd dieweyl wir zu diser vnser gegen wehre / vber vn⸗

ere vilfeltige fridsuchung genotdrengt /vnnd von Key .
may . keins vngehorsame / wie recht /vberwunden . So
seind wir zu Gott dem Allmechtigender zuuersicht /Er

werde bey der warheit vnndgerechtigkeit / wider die vn⸗

warheit vnnd vngerechtigkeit halten / n ö W1 auck
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auch inn seines heiligen worts sachen / wder des Bapsts
Abgötterey selbst öberster Feldherr sein /vnnd vns in di⸗
ser not vnd widerwertigkeit nicht verlassen .

Beuelhen jme auch hiemit die sachen / vnd beschehe dar
innen / sein Gotlicher gnediger wille /vnd wehr vnd steur
dem Volck / das Krieg vnd blutdürstig ist /wider vns vñ
alle bekenner seiner Göttlichen warheit / Erhalt vnnd be⸗
schůtz auch das Vatterland / bey seinen freyheiten / vnnd
lasse sein Göttliche Glori / vor aller menschen ehr vnd Re⸗

putation herfür dringen vnd scheinen / wie er auch sonder
zweyffel

thun wirdt / Amen . e
Gegeben / Donnerstags nach Margarethe / den i . tag

des Monats Juli / Anno Domini / N. D. xivj.

Ob auch villeicht Rey . Ma . vns dem Landgraffen /

diß für ein vngnad wölt aufflegen / das wir verschiner
Jar ein zugk wider etliche Bischoffe zuthun / infürnemen
gewesen / Vnnd vnsern lieben Vettern / vnnd Geuattern
Hertzog Vlrichen zu Wirtenberg / zur Recuperation F.
L. landes geholffen / So ist vor gemeldet / das zwischen
Key. Ma. vnd vns zu Regenspurg / Anno 41 . derwegen
vortreg auffgericht / darinn verleybt / das alle die ding / die

wir / wider jre Ma. oder die beschribene Recht / oder Key
serliche Constitution / offentlich oder heimlich solten ge⸗
than haben / vns verziegen vnnd vergeben sein sollen / wie

wir solchen vertrag / sampt Kön. May. Ratification / im
Original wissen dar zulegen .

Wie auch wir / vns inn jrer Rey . Maiestat Kriegß⸗
übung / diesie wider Gülich gefürt / innhalt des 2



—

——

5
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dyn
spur

gischenvortrags / neutral gehalten / istoffenbar .
1 Wie auch Key. Ma. allevngnad gegen menigklich hat
ce fallen lassen / so Gülch hůͤlffe gethan / oder gedienet / das

Wyyng gtbt auch ein Artickel des vertrags klar /zwischen Key .
1 Ma. vnd Gůlich vor Fenio auffgerichtet .
Wolt vns beiden auch hierumb vngehorsam zugemes⸗

sen werden / das wir disen Reychßtag zu Regenspurg
personlich nicht besucht /So haben wir der Churfürst zu

Sachssen Rey .Ma. durch vnsere gesandten / — ent⸗

schuldigung vntertheniglich lassen anzeigen / daruber vns

1 — re Ma. weyter nichts geschuben / nochderwegen an

So haben wir der Landgraff / Key. Ma. jüngst ʒu
Speyr / nach der lenge vilerley vrsachen angezeigt / war⸗

ge umb vns vngelegen / vnnd beschwerlich / auff gedachten
g da Reichß tag eygener person zukommen / vnd sonderlich / die
n weyl so grosse gewerb vnd rüstungen /vmb Reuter vnd

Knecht / vmb vns her / vorhanden /Vnnd hat vns Graff
Reinhart von Solms vnter anderm / muůndtlich ange⸗
zeigt / vnd des seine handschrifft zugestelt / Er hett sich mit
dem von Naues vnterredt / wenn wir zu Key. Ma . vn⸗

ter jrer reyse zum Reychßtag kemen / solten wir gern zu⸗
de gelassen werden / auch angenem / vñ ein gutes werck sein/
0 5 die weyl wir auch villeycht nicht bald auff den Reichßtag

kommen köndten / so köndten wir vns alßdenn mit Key .1 May. vnterreden / vnd entschuldigen . 5

Darauff wir gegen Speyr gezogen / vñ mit jrerMa .
solche vnterred gehabt / daswir gemeinet / jre Ma . würde

darnach mit vns zu friden sem / Ob wir gleych gegen Re⸗
genspurg nit ʒögen. E ij Solt



1

Solt es auch disemeynung haben / weñ ein Churfürst
oder Fürst / seiner vngelegenheit halben nit könd eygener
person zum Reichß tag kommen / das er darumb solt vber

zogen werden / So sein warlich vil Churfürst vnd Fü . 90
sten / dieyetzo vnd auch hie beuor nit auff Reychß tegen er

schinen / das were ein beschwerlich ding / noch im Reich al

so herkommen . 45

Werden wir auch beyde erfaren / dasman vns weyter
was aufflegen wirdet / So sol es durch Göttliche verley
hung mit warheit / wie im anfang auch vermeldt / in gleich
nuß gründtlich vnd bestendigklich verantwort werden .

Es ist droben gemeldet / wie das der von Naues an

einem ort solt geredt / als hetten wir vnd vnsere mitver⸗

wandten / das Trientische Concilium zu Recusirn Con⸗
spirirt . Nun vermercken wir / das die wort also gelaut ha
ben /Nemlich / man hette Conspirirt inn das Concilium /
oder was auff yetzigem Reichß tag geschlossen wird / nit

ʒu be willigen rc . Vnnd dieweyl das letzer eben so ein klare

anzeigung / alß das erste / das es vmb die Religion /vnnd

vmb das Concilium / vnd nicht vmb Prophan sachenzu⸗
thun ist /So haben wir doch nit vnterlassen wöllen / die

wort zuberichten / wie die vorlautet sollen haben .
Ferner ist auch hieuor von vnser des Churfůrsten we

gen / meldung beschehen / von neun Dörffern / so König .
Ma. vnserm Kloster Grůnhein eingenommen /wir wös

len aber der zal halben / wandel haben / wissen yetzt nit ey⸗

gentlich / ob deren siben oder neun gewest / aber des von
Plauen außspruch gibt es / wie wir nicht anders 3 g



Volgen die vortreg vnnd
hendel / darauff sichder Churfürst
zu Sachssen / inseiner Churfurstlichen G .

nußschreyben / so siemit dem Land⸗
graffen zu Hessen rc . sampt⸗

llc thun / Referiert .

V wissen / alß sich zwischen dem Aller⸗
durchleuchtigsten / großmechstigen Für⸗

sten vnd Herrn / Herrn / Fer dinanden
Roòͤmischen zutdungarn / vndBehemen
Rönigen / Infant in omen on
hertzogen zu Osterreych / Hertzogen zu

— Burgundi /Steyr / Rernten / Crayn /
vnd Wirtemberg rc. Graffen zuHabßspurg / Flandern
vnd Tyrol rc. an einem . Bnd dem Durchleuchtig⸗
sten / Hochgebornen Fürsten vnnd Herrn / Herrn / Jo⸗
hans Friderichen / des heiligen Römischen Reichs Ertz
marschalh / vnd Churfürsten / Hertzogen zu Sachssen /
Candgraffen in Düringen / Marggraffen zu Meyssen
vnd Burggraffe zu Magdeburg / anders theyls / Her⸗
nach gemelter sachen halb / jrrthumb / spruch vnd for⸗
derungen zugetragen / Derhalb hie vor zu Cadaw vnd
Wien / zwischen jrer Rön. May. vnd Churfürstlichen

gnaden allerley e handelungen / vnd abreden /
zu hinlegung vnd vorgleichung solcher jrrthum̃ spruch
vnd anforderungen / beschehen vnd fürgenom̃en / Aber

die selben zu keinem endlichen oder wirglichen beschluß



in

I

1

kommen / oder gebracht worden sein / daneben so hat
auch obgemelter Churfürst von Sachssen / inobbestimp

tenhienor gepflogen handlungen / yeder zeit vmb erlan
gung der Kömischen Key . May . Confirmation vber

den Gülichischen heyradts vortrag / angesucht / wie deñ

sein Churfürstliche gnad / yetzo allhie bey gemelter Rö⸗

mischen Keyserlichen May. gleicher weyß vnderthe⸗
nigklich angesucht vnd gebeten . Vnd damit aber nun

solch langwirig jrrthumb / spruch vnd anforderungen
ein mal zu endlichem außtrag / erörderung vnnd ver⸗

gleychung gebracht werden mügen / Haben die Römi⸗

sche Keyserliche vñ auch Königkliche Mayesten .Der⸗
gleichen benandter Churfürst / hernach gemelte jre ge⸗
heimen vnnd vertrawten Rethe / Nemlich / die Key;

—— Mayestet / denWolgebornen Herrn Niclasen
Herenot / Herrn zu Granuella / vnd die Königkliche
Mayestet / auch den r ee Herrn Hansen Hoff
man Freyherrn / zum Grüenpüel vnnd Strechaw /
vnd der TChurfürst von Sachssen / die Hochgelärten
Herrn Gregorien Brücken / der rechten Docter / vnd

Franciscen Burckhart / verordent / Welche verorden⸗
te Rethe / sich der sachen / vnnd handelung / Len flylich vnterfangen / vnd auff sondern fürkerten fleyß /

mit beder / derRey . vnd Kön . Mayestat / des gleichen
des Churfürsten von Sachssen / gnedigstem vorwissen
vnd bewilligen / solche jrrthumb / spruch vnd anfordrun
gen / zunachuolgender endlicher vnd ewiger vorgley⸗
We ene elt vnd beschlossen .

Lemlich fürs erst / alß benandter Churfürst von

Sachssen / von wegen der rMayestat waal zu Römischem Könige / bißher be⸗

1 getragen wie das in hieuor gepflognen Ca⸗
auischen vnnd zů Wienischen vortrags andelunge

*
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vndabredent / nach lengs begriffen / vnnd derhalben Siser
von vnnötten / die seloferrer hierinn außzufüren / Ist vortrag
die vorgleichung diß Artickels halben also gestalt / Bas ist keiner
der ie von Sachssen / vnd seine erben der Rö / de Chur⸗

mischen Königklichen Mayestat / nun fürohin / wie an⸗ 85 5

dere Churfürsten des heyligen Römischen Reychs / al⸗ fen 55
le e leysten /vnnd erzeygen /jr Köß halten
nigkliche Mayestet / für Römischen König ehren / worden .
halten vnnd erkennen / auch in der andern Churfür

;

sten Decret vber ee shrer Königkliche Ma ;
yestat waal zu Coln beschehen/ vnter seiner Churfürst⸗
lichen gnad Insigel / auch willigen solle vnnd wölle /
wie solches ein Copey auß seiner Churfürstlichen gnax
den Cantzley / vnter seiner Churfürstlichen genaden

„ der Königklichen Mayestat zugestel⸗

Dargegen sollen die Römisch Rey . vnd König ?
kliche Mayesteten den Churfürsten von Sachssen / vnd
seine erben /mit gnugsamer Caution vnd vrkund vor⸗
sichern das bemelte waal sache seinen Churfürstlichen
gnaden / der selben erben / vñ dem Churfürstlichen hauß
zu Sachssen / an derselben Churfürstlichen waal /

Fer Stand / ehren / wirden vnd hochheyt /in allwege / vn.
desgih uorletzlich auch on allen nachtheyl vnnd chaden seinn

vun solle / wie sich denn die Reyserliche vnnd önigklichedae Mayesteten / des gleichen bemelter Churfürst solcher
gr va Caution vnd vorsiche rung / yetzo allhie vorgleichen ha⸗
I ben / gegen welchen Cautionen vnnd beer ge

der Chürfürst den Cadauischen vnd Wienischen vor⸗

2 andere vrkunden vnndschadeloß Brieff/so
mitler zeyt solches jrrthumbs die waal sache belan :
gend / dem Churfürsten gefertiget worden sein / wide⸗
rumb zu der Künigklichen Mayestet handen herauß
geben solle . 5 15

F i Ferner
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Ferner alß sch der churfürst pon Sachssin / des
EBlosters Dobriluge / in der Königklich Maye 9
gieraußstenthumb / Niderlaußnitz gelegen / vnterzogen / vnnd
befindet entgegen dle Königkliche Mayest . etliche des Klosters
sich / as Grunhain / Dörffer dem Churfürsten von Sacha
König

Ferdinan
gehörig zu jrer Kön .May. handen einnemen lassen

dus / dem duch bemelter Churfürst / von wegen einer schuld be⸗

Churfürsten zu Fachssen / ein

anzal des Elosters Grün⸗

harn / Dörffer inn der Bron

Behem gelegen / hat einne⸗
men lassen / Solches ist auch
bey zweyen oder dreyen Ja⸗

ren eher beschehen / ehe denn

der Churf ürst dagegen / vnd

auß andern fürgefalnen vr⸗

sachen den Dobrilug hat ein

nemen lassen .

Zuerfolgungdis28 vertrags
hat der König seine Reth nit

eher denn in der Fasten dar⸗

nach gen Dobrilug verord⸗

net / vnd doch die handlunge
disem vertrag / in vilen pun⸗
cten zu wider vnd vngemeß
fůr wendẽ lassen / alß das die
hendel klar außweysen / So

wissen des Churfůͤrsten Reth
die er dazu verordnet gehabt
auch gut bericht dauon zuge : ⸗

ben / vnd ist in summa disem
vertrag volge zuthun / am
Churfürsten nie kein man⸗

gel gewest .

Disem vnnd dem nechstfol⸗

genden Artickel ist volg be⸗

schehen / also / das der Herr

rürend / von weyland Reyser Maxi⸗
milian / an die Königkliche Mayestet
forderung gehabt / Derhalben sollen jr
RKönigkliche Mayestet / vnd bemelter

Churfürst / alsovorglichen sein .

Das benanter Churfürst / berürts
Kloster Dobrilug / mit aller seiner zu⸗

gehörung / vngeuerlich auff Martin

schirsten / widerumb zu der Königkli⸗
che Mayestet handen abtretten / auch
die hewerichen frucht vñ nützung was

von den selben / biß auffsolche zeit vber
des Klosters nottür fftige vnter hal⸗
tunge / vberig bleyben wirt / bey bemel

tem Kloster bleiben lassen solle / damit
die selbenfrůcht vnd nutzung zukünff
tiger des Alosters vnterhaltung ver
wend vnd gebraucht werden mögen.

Dazwischen vnd ehe aber solche
abtrettunge beschicht / sollen die Ro

nigkliche

axesker ire Kethe vnd ge

missari verordnen / vñ den selben auff
legen / dieGrünheynischen güter ey⸗

gent lich zubereyten / vñ zubeschreyben /
von Plauen Oberster Behemischer Cantzler / den werth diser Oörffer vnnd guter

auff vierzehentausent vñ etlich hundert gůlden gewidert / vnd außgesprochen.
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vnd zu erkündigen / was die an jerlicher Gülten vnnd
nutzungen ertragen mögen / dieselben auch der gelegen
heyt vnd Lands art nach / was die erblich werdt sein⸗
messigen vnd taxiren / vnd in ein bestimbte summa brin

gen lassen / Zu welcher bereytung / beschreybung vnnd
messigung / der Churfürst seine Rethe auch verordnen

mag / solches also mithandeln zuhelffen / Vnd soll von

yedem teyl / zween oder drey Commissarien verordnet
weilt . 5

Vd wosich aber die verordenten Rethe vnd Com⸗

missarien / derTax vnd messigunge nicht vergleychen
mochten / soll Herr Heinrich / des heyligen Römischen

KReychs / Burggraff zu Meyssen /Graffe zum Harten⸗

stein / vnd Herr zu Plauen / auff Engelsburg des Kö⸗

nigreichs Behem öberster Cantzler / oder ein anderer /
des man sich mitler zeyt vergleychen mag / zuObman
verordnet werden / Vñ welchem teyl der selb erkist Ob⸗

un man / in der Tax vnd messigung zufallen wirdet / dar ?
u bey solles vngeweygert bleyben .

1

35

uncle

A .

50e 0
wollene
ANethen
F en schi
en güte22

ö

offer h
paßt

Es soll auch mitler zeyt / mit dem

Churfürsten abreitung beschehen / was
*

r G . an der schuld von wey⸗
and Reyser Maximilian berürendt /

empfangen / vnd nach perrest vberig
bleybt / der selb rest sambt der summa⸗

darauff
die Grünheynischen gůter tax

irt werden / soll dem Churfürsten zu⸗

sammen geschlagen / vnd sein Chur . G .

Hierin ist am König in al⸗
len hernach beschehenẽ hand
lungen mangel gewest / das
jr May .dieverschribne Rey
nische Gulden / einen yeden
nur mit fünffzehen patzen /
hat wöllen bezalen lassen .

Diß hat der Bönig alles

nach aufgerichtem vertrag /

in dengefolgten handlunge
vñ den Dobrilug vom Chur

fürsten abgetretten haben wöllen / Also / was an der schuld vber et lichgering sche⸗

tzige gůter /dieinn des Churfůrsten landen vnd Obrigkeyt gelegen / vberblib / das

solt sein Chur .G. auff etlich tag fristen vom Konig bezalt nemen / soes doch durch

sein Chur. G. Reth zu Speyr in diser vortrags handlung klar abgeschlagen / keyner
geteylten bezalung hinfort vom König gewertig sein /Dieweyl stin Churfürstlich

Gnad zuuor nicht gehalten worden .
F ij vmb



vmb die salb gantz summa / auff gülten vnd tern / zudem Kloster Dobriluge gehörig / dieweyl dieselben —
Churfürsten am nechsten sein /pfandweiß gnugsamlich
vnd solcher maßversichert vnnd verwiesen werden /das sein Chur .G. von solcher summa / als hoch sich die
verlaufen wirdet / ye vom hundert fünff Gülden zu
reyten / jerlicher nutzunge vnd niessunge haben avnd darumb die selben gůtter / sein des Churfürstenrecht verschrieben vnterpfandt sein . Derhalben auch
die König . May . vnd der Churfürst / der selben Rethe
vnd Commissar ien aufflegen sollen / So die abtrettun
ge des Alosters Dobriing vom Chur fürsten beschehen
wirdet / das dazumal die güter zum Kloster Dobrilug
gehörig / so dem Churfürsten am nechsten gelegen / vndals ob stehet / zu vnterpfand ein
ben / Gleicher weiß beritten vnd beschriben auch inn ei⸗
nen anschlag des werts / vnd was die an der gült vnd
nutzung jerlich ertragen mögen / gebraucht / vnd vol⸗
gends dem Churfürsten / ein notturfftige pfandtuer⸗
schreibung auffgericht werden / des jerlichen zinßgelt /

inn massen wie obstehet / dauon gewiß habhafft zuseinVnd im fall / do sich der Ron . Maiestet / vnd des Chur⸗
fürsten von Sachssen verordente Rethe vnd Commis⸗

sari/des anschlags vnd schatzung der gůter zum Klo⸗
ster Dobrilug gehörig / auch nicht vergleychen möch⸗

ten / soll der Obman / als obstehet / den bey / oder zufall
thun mögen / darbey es aber vngewegert bleyben soll .Es solle auch zu zeyt solcher bereytung vnnd be⸗

schreybung von den Commissarien / die güter so / wie ob
gehöret /dem Chur fürsten vnterpfandt weyse / einge

setzet / mit den anreynungen oder Pimarcken / so vilmüglich
beschrieben / auch außgestecket vnd gemercket

werden / zunerhüttung künffriger jrrung vnnd zwi⸗
tracht / so der halben einfallen möchten .
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Deer Churfürst soll auch des KAlosters Dobriluge
vnterthanen / die jme gehörter massen verpfendt wer⸗
den / vber denjerlichen zinß / ye von hundert gülden /

fünff zureiten / mit nichten anfechten oder beschweren /
sie bey jrem alten herkommen vnd gebrauch / auch inn
steurn , reysen / mitleydungen / vnd allen andern hoch

heyten vnd Oberkeyten / wie andere des Landes Ni⸗

derlaußnitz vnterthanen / bey der Königliche Maye⸗

8 der selben Landen gehorsame bleyben lassen /
Vnd sein Churfürstliche Gnad / als Pfandtherr / der

0 gleychen seine vnterthanen / sie dauon nicht abziehen /
oder daran verhindern . FFJVVX

Was aber diß Klosters schutz / schirms / vnd an⸗
ders halben / dem Churfürsten / oder Hertzog Moritzen
zu Sachssen / von alters her billich zugehört hette / dar

bey soll es nachmaln bleyben . 3 ˙

Es sol auch sein Chur .G. derKön . May . einen not

türffrigen vnd gnugsamen Reuers /wie man sich des
selben auff berürte Artickel vergleichen wirdet / geben
vñzustellen / wenn die Kön. May. oder der selben nach
kom̃en / Könige zu Behem / vndMarggraffen in Lauß
nitz seinen Churfürstlichen Gnaden / oder der selben
erben / die summa des pfandschillings erlegen / Das als
denn sein Chur . G. oder der selben erden / der angezog⸗
nen pfandtschafft / wie jme die mit den beschriebenen
vnd außgesteckten anreynungen vnd Pimarcken yetzo
eingeantwort wirdet / on alle einrede oder weigerung

/

abtretten / vnd den pfandtbrieff widerumb her auß ge⸗
ben wölle / Dergleychen soll auch sein Chur . G . gegen
auffrichtunge vñ verfertigung des pfandbrieffs / Rey

ser Maximilians schuldbrieff / vnd was sein Chur . G.

gene diser anforderung halb / sonst beyhendig hette / zu der
bum Rönigkliche Maiestet handen vberantworten lassen⸗
0 f

Doch wenn sich künfftigklich zutragen würde *ö mit
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nig als jr Mayest . jüngst zu

Preßlaw gewest / gegen des

Churfürsten gesandtẽ/ Nem
lich / Asmufen von Nonritz /

ambtman auffm &chneberg
auch abschlagen lassen / mit

fürwendung / als köndt jhre

May .dem selben nit geleben

ret sein solle .
—

Disen anhang hat der Rö⸗

die Kön . May

Ir König

mit dem Kloster Dobriluge / eyniche
voranderung oder verkauffunge besche

hen / So soll der Churfürst / oder seine
erben in massen solche voranderungo⸗

der vorkauffung / auff andere gewen⸗
det vor andern darzu kommen vndge
lassen werden .

*
So vil denn betrifft den Abt vnd

Conuentuales zu Dobrilug / der gleychen die Pfarrer /
se vnter dem selben Rloster wonen / darinnen will sich

Ko auff mehrern bericht / was den selben sh
rer vorsehung halben bewilliget worden / nach gelegen
heyt dermassen erzeygen / das jrer Mayestet gantz vn
uer weißlich / vnd der Churfürst darinnen vnbeschwe⸗

kliche Mayestet willauch den Abt vnd
die vnterthanen / vmb des willen / das sie seinen Chur .
Gnad. huldung gethan / auß allen sorgen lassen / Doch
das entgegen sein Chur .G. Graff Albrecht Schlicken /
der inn namen jhrer König. May. hierinn gehandelt /
auch mit nichte beschwere / Vnd ob sein Chur .G. gegen
me eynige vngnad oder vnwillen gefast hette / densel
ben auch fallen lassen / vnd sich gegen jme mit gnaden
erzeygen wö lle . 17 5

eyter als der Churfürst zu Sachssen / wie hie⸗
nor gemelt / vmb Confirmation des Gülichischen hey⸗
raths vortrags / zum offtermal 8 lich ange⸗
sucht vnd gebeten / Vnd aber die Römisch

e22 *

8 ay . May .
1 solchs biß auff dise zeyt her verzogen / hat dochjr Key .

( May . zu fridlicher eynigkeyt / auch allen sachen zugna
N den vnd gutem / auff yetzig des Churfürsten zu Sachs⸗

sen / vnterthenig beschehen ersuchen / vnd der
Saum.Mayestet fürderung / gnedigklich bewilliget / bestimb⸗29
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ten Gülichischen heyraths vortrag / nachuolgender
maß zu Confirmirn vnnd zubestatten / Nemlich so sich

han zutragen würde / das der yetzig Hertzog zu Gülich⸗
Cleff vnd Berga / oder seine Erben / anmanlich lehens
erben / todts abgiengen / das alß denn die Key. May .
oder der selben nachkommen am Reych / vorbenanten
Churfürsten zu Sachssen / oder woer todts abgangen /

seinen manlichen leybs Erben für vnd fürzureytten /
die Fürstenthumb Gülich / Cleff vnd Berga / zu rechtem
manßlehen vorleyhen / vnd derhalben nottürfftigklich
Lehenbrieff vorfertigen lassen wölle /Doch mit diser
Condition vnd maß / so ferrn die stritige Religion / vor
obgemelten faal zu Christenlicher vorgleychung / Con

cordi oder eynigkeyt würde gereichen / Denn wo solche
Concordi in vorberürtem faal / nicht beschehe ) Vnd der
Churfürst vnd seine Erben / würden alß denn beschwe⸗

ret sein / Mit diser ferrern Condition das Land anzu⸗
nemen / Nemlich / das sie die vnderthanen der selben

lande / bey jrem glauben vnd Religion / darinnen sie ye⸗
tzo sein / auch alß denn der Reychß tende voreynigung
nach sein würden / gentzlich bleyben zulassen . Das alß
denn die vorberürte K.May . Confirmation vnfrucht
bar vñ vnkrefftig sein / derChurfürst vnd seine Erben
sich auch / damit vil berürter Land halben / nicht sollen
zubehelffen haben . Das auch bemelter Churfürst / für
sich vnd seine erben / auff solche belehung alß bald / alle

8 vnnd 888 etlicher güter / im
dande zu Gellern gelegen / der Römischen Key. May.

alß Hertzogen zu ellern zu gut / vnd nutze sich frey be⸗
geben / vnd der selben one vorhinderung jhrer Maye⸗
stet / vnd der sSben erben vnnd nachkommen feigenvnd bey dem Hertzogthumb Gellernj ewigklich bleyben
lassen sollen / Alles vermüge vnd nach innhalt / der halb

. 6 wvbergeben



vber geben Reuersbrieff / welcher er vnd seine erben ge
stracks geleben vnd nachkommen . Sich auch darüber
für sich vnd seiner gemahel auff obberürtem faal / aller
vnd yeder gutthaten / freyheyten vnnd beneficien der
rechte / es sey Restitution / oder dergleichen andere be⸗

helff vnd exception / wie die im rechten ymmer namen
haben mögen / gentzlich verzeyhen sollen .

Letzlich so ist im namen des almechti
gen ʒwischen Römischer Kön. May .

geliebten tochter / Königin Eleonora
/

vnd des Churfürsten zu Sachssen elte

stem Sune ein ehelicher heyrat abge⸗
redt vnd beschlossen / wie hernach fol⸗

Diß Frewlein Eleonora soll

getzt zu Regenspurg dem her
tzogen von Jophoy / wie da⸗

uon geschrieben wirdet / sein
zugesagt worden / Die weyl
der Churfürst von der waren

Religion nit weychen / noch
die selben dem Bepstischen /
Trientischen Concilio vnter⸗

werffen will / noch kan .

get . Nemlich / das die Ro. Kön. May.
bemelt jr tochter Eleonora im fall sod
zwispalt / der strittigen Religion / vo :

vnd ehe sie jr manbare Jar erreychet / mit wissen vnd

willen / der Römischen Key . vnd König . Mayesteten /

auch gemeiner Reychßstende / zu Christlicher vergley⸗
chung gebracht wirdt / darzujr beder Mayesteten / auch
der Churfürst zu Sachssen / all vermügliche hilff vnd

fürderung zuerzeygen erbötig sein / benants Churfür
sten eltesten / vnd im fal seines tödlichen abgangs / dem
andern Sune / auff den die Chur zu Sachssen fellet / eh
lich zuuermaheln / zusagen vnd versprechen .

Die weytern punct dises abgeredten heyrats seind
alß vnnottürfftig allhier auß zudrucken vnterlassen /
die weyl der Churfürst dise heyrats handlung allein da

rumb in der verantwortung angezogen / das hierauß
ein yeder abnemen könne / mit was fügen oder grunde
man sein Churfürstliche Gnad / yetzt möge vngehor⸗
sam zumessen .

8
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Alles Erbarlich vnd on alles geferde / Vnnd des
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ten in — — Ertzhertzogen zu Osterreych / H

lichen vergleychunge / drey Schrifften in gleichem laut
auffgericht / deren eine die Römisch Rey. die ander die
Römisch Königkliche Mayesteten / vnd diedritte / dem
Churfürsten zu Sachssen zugestellet / Welche mit obge⸗
melter der Keyserlichen vnd Königklichen Mayestet .
dergleychen des Churfürsten von Sachssen / verord⸗

neten Kethen / eygenen händen vnterschrieben / vnnd
jren fürgedruckten Insigeln / gefertiget worden . Doch
jnen / jhren Erben / vnd e er on schaden . Ge

schehen zu Speyer / den Eylfften tag May. Nach

Christi geburt / Sünffzehenhundert / vnd im vier vnd⸗

viertzigsten Jar .

Volget hernach Keyser⸗
licher Mapestet Bacification /

auff berür de Speyerische
vertrag

handlungen

IR Karol / Von Gottes Gnaden Römi⸗

scher Keyser / zu allen zeytten mehrer des
Reychs / rc. Bekennen offentlich mit di⸗

8 — Brieff / vnd thun kundt aller menig⸗
lich / Alß zwischen dem Durchleuchtigsten

Großmechtigsten Fürsten vñ Herrn Ferdinanden / Rö
mischen / zu lhungern vnd Bebem rc . Königen / Infan

er⸗

tzogen zu Burgundi / Steyr / Rerndten / Crayn vnn d

Wirtemberg / rc . Graffen ʒu Tyrol rc . vnserm freund⸗
lichen lieben Brudern an einem . Vnd dem Hochgebor⸗
nen Johans Frider ichen / Hertzogen zu Sachssen / Land

graffen in Düringen / vnd Warggraffe e 18 es



1 . ü 1

des heyligen Römischen Re
rem lieben Oheim vnd Chur fürsten / anders teyls von
wegen des frrthumbs / spruch vnd anforderung / sosich
z wischen jren liebden zugetragen / durch vnser / auch

rer beder liebden / in sonderheyt dazu verordenten / ge⸗
heimen vnd vertrawten Rethen / benentlich die wo gebornen edlen / Erasmen gelerten / vnsere vñ des Reichßliebe getrewen / Niclasen Perenot / Herren zu Gran⸗
uella /Dansen Hoffman Freyherrn zu Grünpüel vnd
— — — — Brücken der rechten Doctor /
vnd Franciscen Burckhart / ein endliche vnd ewige ver

gleychung gemacht .Auch ferrer zwischen bemelts
vn

3 Bruders Tochter / Rönigin Eleonora / vnd
es Churfürsten eltestem Sune / vnd im fall seines töd⸗

lichen abgangs / dem andern seinem Sune / auff den die
Chur zu Sachssen fellet / ein ehelicher heyrad abgered
vnd beschlossen worden / vnnd in der selben vergleych⸗
ung vnd abred / vnter anderm ein Artickel begriffen /
wie vnd mit was Condition / wir vnd vnser nachkom⸗
men am Reych auff vnser Confirmation des Gülchi⸗

schen heyrats vertrags / gedachtem Churfürsten von

8 oder wo er todts abgangen / seinen manlich⸗
en leybßerben / die Fürstenthumb / Bülch / Clefe / vnnd
Berga / zu rechtem Manßlehen verleyhen sollen / inn
massen / denn solches alles obgedachter verordneten Re
the / vnd vnder handler vergleychung vnd abred / mit
ren eygen händen vnterschriben / vnnd jren Insigeln
gefertiget worden . Dero Dato steht / Speyer am letz⸗
ten tag des Monadts May / diß gegen wertigen vier⸗
vnd viertzigsten Jars / nach lengs vermag vnnd auß⸗
weyst. Das wir demnach für vns vnd vnser nachkom⸗
men am reyche / in solcher vergleichũg vñ vereynigung
souil die selb / vns vñ vnser nachkommen / am Reych von
wegen der belehnung / obbestimptẽ Fürstenthum̃ Cl

ychß Ertzmarschalh / vnse
/
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vnd Churfürsten / von wegen vnserer Römischen Ko

nigklichen waal / auch des Klosters Dobrilug in vnse⸗
rem Fürstenthumb liderlaußnitz gelegen / dergleichen
etlicher des Klosters Grünhayn / Dörffer vnd einer

schuld halben / herrürend von weyland vnserm anher⸗

ren Keyser Maximilian / anders theyls Mapa e

vnserm gnedigsten vorwissen vnnd bewilligen / durch
der Römischen Key . May. vnsers lieben Bruders vnd

Herrn / auch vnser vnd bemelts Churfürsten / in son
derheyt dar verordenten geheymen vnd vertrawten

Rethe / Benentlich die wolgebornen Edlen / Ersamen
gelerten / vnsere vnd des Reychs lieben getrewen Ni⸗

clasen Perenot Herrn zu Granuella / Hansen Hoff
man / Freyherrn zum Grüenpühel vnd Strechaw ic .

Gregorien Brücken / der rechten Doctor / vnd Franc
scen Burckharten /ein entliche vñ ewige vorgleychung
gemacht / auch ferner zwischen vnser geliebten Coch

ter / Königin Eleonora / vnd benants Thur fürstenel
tisten Sune / vnd im faal seines tödtlichen abgangs /
dem andern seinem Sune / auff den die Chur zu Sach

sen fellet / ein ehelicher heyrad abgeredt / vnd beschlos⸗
sen worden ist / wie das solche vergleychung vnd abred /

von der yetzgemelten verordenten Rethen / vnnd vn

terhandlern / in schrifft verfasset /vnd mit fren eygnen
henden vnterschriben / Auch jhren Insigeln gefertiget
worden . Dero Dato stehet Speyr am letzten tag des
Monats May / diß gegen wertigen vier v viertzigsten
Jars / nach lengs vermag vnd auß weyst / Daswir dem

nach für vns / vnser erben vnd nachkommen / in solche
ewige vergleychung vnd vereynunge / auch heyradts
abrede / mit denConditionen puncten vnd Artickeln

wie obberürte gefertigte Schrifft nach lengs mit sich
bringt ) gnedigklich bewilligt / die „ 1700

—

zu Meyssen / des heyligen Reychs Ertzmarschalhen /

a
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krefftigt haben / Ver willigen /Katificiern vnd bekreffß
tigen / auch hiemit wissentlich in krafft diß Brieffs / Al⸗

so / das wir 1 vergleichung vnd vereynung / auch
6 rede / mit den Conditionen / puncten vnd
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vngez weyffelt E . Key . May .wer den
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ster Keyser / E. Kay . May . sein mein

vnterthenigste gantz willige dienst zu⸗
uvoran / Aller gnedigster Herr / Ich bin

sich gnedigst erjnnern / welcher gestalt
vnd diener M. Franciscus Burghart / kurtz

vor E wer Key . May. auffdruch von nechst gehaltnem
Reychßtage zu Wurms / Ewer Keyserliche Mayestet
vnterthenigst angesuchet / vnnd gebetten / das sie sich
durch Er Julium Pflugk nicht wolten bewegen lassen

vnsern gerechtigkeyten zu nachtheyl mit der weltlig⸗
keyt des Stiffts Naumburg zubelehnen / 90 1 em
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den sachen ruhe vnd anstand zugeben / biß auff yetzigen
E . Key . May . Reychßtag zu Regenspurg / vñ daselbst
vnser notturfft diser sachen halben / ferner vernemen .

dann auch E . K. May . berürte belehnung da
Vurmbs gnedigst angestelt / Wie ich aber et⸗

liche der meinen / auff E. K. May. daselbstzu Wurmbs
auffgerichtem abschid nechst zu dem Colloquio gen Re⸗

genspurg verordent gehabt / haben sie mir zu erkennen Nn

gegeben / das genanter Pflugk zu berürtem Colloquio
für einen mitpresidenten / vnd vnter dem tittel / als ei

nen Bischoff zur Naumburg / vnd Fürste des Reychs /
von E . Rey . May . verordnet . Vnd wiewol jnen be ⸗

dencklich vnd beschwer lich gewest / darauff vor Pflu⸗
n / als einem verordenten mit presidenten zuhändle
etten sich doch dar umb nit abreysen wöllen / Diewel

ste es aber mir / wie sie schuldig gewest / zuerkennen ge
geben / So ist es mir wider / vnd vber berürte von E
Key . May. beschehene anstellung zuuernemen nit vn

billich / befrembdlich vnd beschwerlich gewest /Hab den
dingen noch nit gentzlich glauben gegeben / biß das mit
ein hochbeschwerlich Mandat vnd precept / in E. Rey.

May . namen lautend / yetzt zukom̃en / Barauß ichsol

ches / vnd das er bey E. Key. May . vorbemelte beleh⸗
nung erlangt / mit ernsten E. Key . May. begern / was

ich der wegen thun vnd verfügen solte / klar befunden .
Dieweyl aber E. Key. May . gnedigst können ermes⸗
sen / was nachteyls mir vnd meinen Erben vnher wi
derbringlich meiner / eines Bischoffs zu Naumburg /
vñ desselben stiffts hergebrachten gerechtigkeyten hal
ben / dauon wolt erfolgen / Zů dem / das ich mich zu dem

Pflugen keiner trew noch guts zuuersehen weyß / auch
ein verfolger sein würde / meiner vnd anderer Chist⸗
lichen stende / Augspurgischen Confess ton / So habe ich

flugen gefehtliche handlung vs15wider solche des

gidack
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bringen zu protestieren / vnd meine rechtmessige not⸗

turfft fürzuwenden / nicht vmbgehen können / vnder⸗

lich gegen jm zu recht / vnd so vil das

thenigster hoffnung Ewer Kay . May. werde mich da

w rumb nicht vordencken . Denn ob wol Pflugkein ver⸗

meinte Supplication Schrifft an Ewer Key . May.
Commissarien / auch Churfürst / Fürsten vnnd Stend
des Reychß bottschafften / auffgehaltenem Reychßt a⸗
ge zu Nürmberg / des vorschinen zwey vnd viertzigsten

1. Jars / wider mich vbergeben / So bin ich doch zu sei⸗
nem vermeinten Supplicirn /nie bescheyden noch Ci⸗
tirt worden . Dieweyl wir aber meine Reth / so ich auffgedachtem

Reychßtage gehabt dauen bericht gethan ,

auch eine Copey dauon zuwegen bracht / So ist nit an /

das ich wider des Pflugen vngegründte vorleumb⸗
tung / einen warhafftigen gegenbericht / durch einen

druck hab auß gehen saffen. nd die weyl er sich vnder⸗
standen / dar wider eine noch mehr vngegründete ge⸗

2 zuthun / vnnd wider mich drucken zulassen . So
in ich nicht vnbillich bewegt worden / zu weyter able⸗

gung desselben / dar wider auch noch eine Schrifft zu⸗
thun / vnd in druck zugeben / Aber gar nicht der mey⸗
nung / damit etwas in rechtlicher form für zuwenden /

wie er denn auch keinen rechtlichen Proceß wider mich
nie angefangen / vil weniger sein beweysungen oder ge

enbe weysungen / alß die notturfft erfordern will / in
der sachen auff eynichem theyl vorfürt / Sonder alles

was berürte berichte vnnd gegenberichte halben inn
Schrifften / vnd durch den druck ergangen das ist aus⸗
serhalb rechtens beder seyts beschehen / So hab ich mich
auch in den selben meinen Schriften klar vnd schließ⸗

preiuditium der
Religion belanget / auff ein gemein frey Christlich Con⸗
cilium / was aber die weltliche preiuditia antrifft / vor

vnpartesschen / Ewer Ney . 2 N me
des
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des rechten zu sein /erporen / Deß ich alß ein Churfürst
des 8 Rsmischen Reychs fa billich solt geniessen
vnd durch Er Julian Pfasremet erlangung mehrge
melter Mandaten vnd precepten / also / vnnd on al
gebůrliche Justificaten / nicht vbereylet noch vberfor
theylet werden . e e eee

Hierumb ist an ewer Rey . May. mein vnderthe /
nigste bitt / diewollen diß mein schreyben zu meiner

ho
³

hen vnuormeydlichen notturfft / vnnd anders nicht

vormercken / vnd die vermeinte Pflugserlangte beleh
nung / sampt dem geschwinden Penal Mandat / vnnd

ee vnd die sachen zu gebürli⸗
cher vnd rechtlicher erörterung kommen 1 oder
die ding vnd sachen zum wenigsten Suspendiren / vnd
meine Rethe dieichs * * erstalß es muglich / zu yetzi⸗
gem E wr Rey . May . Reychßtage gegen A ednneabzufertigen willens / derwegen weytter gnedigst ha
ren / Ewer Rey. May. wölle sich hierauff gnedigst er⸗

zeygen / wiemein vnderthenige hoffnunge / zu Ewer
Key.

May. stehet / Das bin ich vmb E . Rey . May . in
aller schuldigen vnderthenigkeyt zuuordienen willig .
Datum Henichen den 16 . Aprilis / 15 4 6 . 1

Churfürst „
b .

An Rey. May . 8
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der selben erfordern / vnd 3 jh⸗
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Seque⸗
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N

et /

vnd Obrigkeyt / innerhalb eines Monads

k nach geschehener bewilligung vnd versich⸗
erung / zu handen geliffert werden / Vnnd sollen jhre

Reyserliche Oabester, solche Land vnd leut zu menig
keyt annemen / behalten / vnnd nicht

von handen ge ben / so vil vnd lang / biß die partheyen
% jhrer Speen vnd irrungen / mit einander gütlich oder

rechtlich ver gliechen oder entscheyden sein.

Zum andern / das jhr Rey . Maiestat / die Admini⸗
stration berürts Landes zweyen auß den hiernach be⸗

„ stimbten Chur vnd Fürsten / als benent lich Pfaltzgraff
1

3 Derberelf Joachim / Chur fürsten /

Hertz Hansen Pfa tzgraffen / Hertzog Moritzen zuOc O1

Sachssen / oder Send Wilhelm zu Gülch / etc . gne⸗

aberdigklich befelhen / So. bemelte Chur oder Fürsten /
sich solcher Administration zu vnternemen / beschwe⸗
ren würden / So will jhre Maiestet andere / bequeme

Commissarien / zu solcher Administration fürnemen /

vnd verordnen / Auch versehung thun / Das dieselben
zwen erwelten / dise handlung der Sequestration / mit

ren Conditionen vnd anhengen / würcklich zuuolze⸗
hen / denselben auch / aller inhalt zugeleben vnd nachzu
kommen / zusagen vnd versprechen / * das



—

tulation / in vnd ander jrer

verwalten vnd administriern / vnd allen das yenig / so
zu gütlicher vnd fridlicher regierung des landes / die⸗

nen mag / für nemen vnd befürdern / Vnd deñ auch al
le ordnungen im land / dergleychen die vortrege mit
Nachbauren vnd einsessen /was seyther der stend ero⸗
berung / zu erhaltung friolicher / guter nachbaurschaft
vnd der Landschafft / vnd vnderthanen zu gutem ge
macht / vnd auffge r icht worden / mitler zeit bleyben las
sen / Also das berürt Land / auch obgemelte ordnungen

vnd vertrege im stand / wie sie yetzo geschaffen / biß zu

8338 oder rechtlicher / endlicher erörterung bley⸗
en. Vnd Hertzog Heinrich von Braunschweyg / in das

Land nicht e e seine Diener mitler zeyt / zu

Ampt vnd Befelhß leuten in das Land Braunschweyg
nit verordent / vnd gebraucht werden sollen .

um dritten / das y Rey , Mayestat / denCommissa⸗85 8
rien / denen die verwaltung des Lands / wie vorstehet /
befolhen wirdet / Oder wo sie den partheyen / als den

obgemelten stenden / vnd Hertzog KHeinrichen nit gele⸗
gen / andern Commissarien / die jhnen nit beschwerlich /

efelh vnd gewalt geben / zwischen jhnen den parthey⸗
en / güt liche handelung für zu nemen / vnd wo müglich

/

sie zuuertragen . Da aber die gütte nicht wolte oder
würde verfahen / Das als dann

—5 sach rechtlich ge⸗
örtert werden . Vnd das mitler weil / vor gütlicher oder

rechtlicher erfolgter örterung / kein parthey / durch sich

selbst / noch ander mit der that / vnnd in vngutem / jn
nerhalb oder ausserhalb Rechtens / weder heymlich /
noch offentlich / gegen der andern / vnd der selben lan⸗

den vnd leuten / auch den jnnhabern / einsessen / vnter
thanen /nachbaurn / Rethen / dienern vñ N
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1
Ade 0

6
Minen sampt noch sonder lichnichts fürnemen / Sonder des

ve gütlichen oder rechtlichen außtrags / vnd erörterung
adap also er warten sollen .

el , Jum vierdten / hat die Reyserliche Mayestat / zu
öde erhaltung fridens vnd ruhe / im heyligen Reych / auß

bonn kr afft jrer Keyserlicher macht vnd Oberkeyt / gesetzt /

Wo solch partheien wider dise abrede vnd Capitulati⸗
chan on handelen / das dieselben / in Peen des Landfridens /

0 gefallen sein sollen / vnd das jre Mayestet / zu fürder⸗

b
licher Execution / wider den verbrechenden theyl / ver⸗

hbelffen sollen vnd wöllen .

Zum fünfften / das jre Keyserliche Mayestat /
den

0 beschluß vnd vergleychung diser abrede vnd Capitu⸗
lation / Hertzog Heinrichen von Braunschweyg / gne⸗
digklich verkünden / vnd mit ihme handlen lassen / die⸗

selbige auch zu bewilligen vnnd Ratificieren . Im fall
u aber / wo er das außtrücklich zuthun wegern würde /

das dennfre Reyserliche Mayestet ! jme auß Keyserli⸗
la cher macht vnnd Obrigkeyt / diser Capitulation nach⸗

wit pu zukommen vnd zugeleben / bey obbestimpter peen / des

ice Dandfridens / ernstlich Mandiern vnd gebieten / Vnd

7.5 also nichts weniger / dise abrede vnd Capitulation /in
h allwege / endlich 1 vnd volnzogen werdensoll .

be Zum Sechsten / Das denen von Goßlar / hieuor be⸗

don schehener Suspensston vñ bewilligungnach / das recht
ht nu wider menigklich würcklich geöffnet werde .
A kechlt ii
gil
hey /rd
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